
Gymnasium Walldorf – Notfall-Betreuung ab 17.03.2020 
 

Voraussetzungen 

1. Eine Notfall-Betreuung wird nur für Kinder der Klassenstufe 5 und 6 angeboten. 

2. Sie ist zudem nur möglich, wenn beide Sorgeberechtigte (im Falle von Alleinerziehenden 
der oder die Alleinerziehende) im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dazu zählen 

• die Gesundheitsversorgung (z.B. medizinisches und pflegerisches Personal), 

• die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Feuerwehr, 
Polizei, Rettungsdienste, Katastrophenschutz), 

• die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Telekommunikation, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 

• die Lebensmittelbranche. 

Beantragung 
Notfall-Betreuung wird für folgendes Kind beantragt: 

Name und Vorname: 

Geburtsdatum: 

Klasse: 

 

Angabe zu den Sorgeberechtigten: (Nachweis des/der Arbeitgeber wird verlangt.) 

Name und Vorname Sorgeberechtigte(r) 1: 

Adresse: 

Kontaktdaten: 

Beschäftigt bei: 

Genaue Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur: 

 

Name und Vorname Sorgeberechtigte(r) 2: 

Adresse: 

Kontaktdaten: 

Beschäftigt bei: 

Genaue Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur: 

 

Ich versichere, dass derzeit beide Sorgeberechtigten und das zu betreuende Kind gesund sind 
und sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben. 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 
 

Ich versichere zudem die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und lege einen 
Nachweis meines Arbeitgebers über meine Tätigkeit im Bereich der kritischen Infrastruktur 
spätestens in den nächsten drei Tagen vor. Änderungen werde ich mitteilen. 
 
_________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                            Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 


